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 Buseck, im August 2016 
 
Kampfrichter - Fortbildungslehrgänge 2016 
Die Kampfrichterlizenz  hat eine Geltungsdauer von drei Jahren. Sie wird für die Gruppen WKR und 
AW /PKF um weitere drei Jahre verlängert, wenn der Lizenzinhaber innerhalb der letzten zwölf Monate 
der Geltungsdauer an einer Kampfrichterfortbildung  oder an einer weiterführenden Kampfrichter-
Ausbildungsmaßnahme ( Auswertung – Schiedsrichter ) teilgenommen hat. 
Der Hessische Schwimmverband  bietet seinen Kampfrichtern, deren Kampfrichterlizenz am 
31.12.2016 ihre Gültigkeit verliert folgende Fortbildungslehrgänge  an: 
 
Bezirk Mitte:  
Freitag,    den 04.11. 2016 um 19:00 Uhr im Vereinsheim  des SV Großkrotzenburg - am See- 
Freitag,    den 11.11. 2016 um 19:00 Uhr im Vereinsheim  SC 1911 Wiesbaden , Christian Bücher Str.  
Samstag, den 12.11. 2016 um 14:00 Uhr beim LSBH , Otto-Fleck-Schneise 4, 62528 Frankfurt 
 
Bezirk Nord: 
Samstag, den 12.11.2016 um 15:00 Uhr  im  Clubraum im der KSG im „Aqua -Park“ in Baunatal.  
Sonntag, den  13.11.2016 um 11:00 Uhr im Vereinsheim des SV Neptun Rotenburg im Hallenbad.  
 
Bezirk Süd:  
Freitag,     den  04.11.2016 um 18:00 Uhr in der Gaststätte der SG Weiterstadt, Am Aulenberg 2  
Samstag ,  den  05.11.2016 um 09:00 Uhr in der Gaststätte der SG Weiterstadt, Am Aulenberg 2  
 
Bezirk West: 
Freitag,  den 25.11. 2016 um 19:00 Uhr im Vereinsheim des VfL Marburg,  Leopold-Lucas-Str. 46  
Freitag,  den 02.12. 2016 um 19:00 Uhr im Clubraum des TV Dillenburg Jahnstraße 3, in Dillenburg. 
 
Nach der KRO   4.7.6.1 kann eine einmalige  Lizenzverlängerung um ein Jahr  über die Anzahl der 
Einsätze ( mindestens 3 Einsätze  pro Jahr ) durch Ihren Kampfrichterobmann erfolgen. Kann kein 
Nachweis erbracht werden, ruht die Lizenz bis zur nächsten angebotenen Fortbildungsmaßnahme. 
Beträgt dieser Zeitraum mehr als 12 Monate, verliert die Kampfrichterlizenz ihre Gültigkeit. 
Schreibzeug und eine neuere Ausgabe der WB des DSV Teil 1 „Schwimmen“ sind neben dem 
Kampfrichterheft !!!  –Lizenz- mitzubringen.                                         Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich!  
Die Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung eines anderen Bezirks des HSV oder eines anderen 
Landesverbandes des DSV ist dem zuständigen Bezirks-Kampfrichterobmann durch schriftlichen 
Nachweis unverzüglich anzuzeigen.  
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